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Erwägungen

E. 1
1993 wurde A.A.________, seiner Ehefrau B.A.________ sowie ihren gemeinsamen
Kindern C.A.________ und D.A.________ die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
verweigert. Auf eine gegen den entsprechenden Rechtsmittelentscheid der Polizei- und
Militärdirektion des Kantons Bern erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil
2P.133/1994 vom 17. Juni 1994 nicht ein, namentlich weil es den Betroffenen an einem
Rechtsanspruch auf Bewilligung fehlte.

E. 2
Mit Eingabe vom 23. Juni 2015 (Eingang beim Bundesgericht am 1. Juli 2015) stellten
A.A.________, B.A.________, C.A.________ und D.A.________ dem Bundesgericht
einen "Antrag zur Wiedereinführung des gerichtlichen Prozesses No. Be-20872". Sie
führten aus, es sei der durch eine "ungerechte" Vertreibung vom schweizerischen Boden im
Jahr 1994 unterbrochene Prozess zu wiederholen.

Mit Schreiben vom 1. Juli 2015 wurden den Betroffenen die Voraussetzungen, unter denen
das Bundesgericht tätig werden kann, erläutert. Weiter stellte das Bundesgericht fest, dass
die erwähnte Prozessnummer nicht der vom Bundesgericht verwendeten Nummerierung
entspreche und kein unter dem Namen der Betroffenen geführtes Verfahren bekannt sei.
Nach weiteren Eingaben ergab sich, dass diese auf das Verfahren 2P.133/1994 Bezug
nehmen wollten. Mit Schreiben vom 22. Juli 2015 wurde ihnen geantwortet, dass das
Verfahren betreffend Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung abgeschlossen sei und
nicht wieder aufgenommen werden könne; insbesondere sei eine Revision nach 20 Jahren
nicht möglich; der Eingabe vom 23. Juni 2015 könne keine Folge gegeben werden.

Mit Eingabe vom 31. August 2015 besteht A.A.________ auf einer Wiederaufnahme des
"Beschlusses" und beantragt, es sei ihm und seiner Familie die Aufenthaltsgenehmigung
wieder zu geben.

E. 3
Gemäss Art. 61 des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) erwachsen Entscheide des
Bundesgerichts am Tag ihrer Ausfällung in Rechtskraft. Das Gericht kann darauf
grundsätzlich nicht zurückkommen. Vorbehalten bleibt ein Revisionsverfahren;
Voraussetzung dazu ist, dass einer der in Art. 121 ff. angeführten Revisionsgründe vorliegt
und fristgerecht (Fristen gemäss Art. 124 Abs. 1 BGG ) geltend gemacht wird. Dabei ist
namentlich Art. 124 Abs. 2 BGG zu beachten; danach kann nach Ablauf von zehn Jahren
nach der Ausfällung des Entscheids die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser in
Strafsachen aus den Gründen nach Art. 123 Abs. 1 und 2 lit. b, in den übrigen Fällen aus
dem Grund nach Art. 123 Abs. 1 BGG . Vorliegend wird kein Revisionsgrund nach Art.
123 BGG (und übrigens auch kein anderer) geltend gemacht.



Auf das als Revisionsgesuch zu betrachtende Wiederaufnahmebegehren ist, ohne
Schriftenwechsel oder weitere Instruktionsmassnahmen (vgl. Art. 127 BGG ), nicht
einzutreten.

E. 4
Die Gerichtskosten ( Art. 65 BGG ) sind dem Gesuchsteller A.A.________, der keine
Vollmacht der übrigen volljährigen Familienangehörigen beigebracht hat, aufzuerlegen
(Art. 66 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 BGG).
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